
 

 

Teilnahmebedingungen für die UCAN-Konferenz 

vom 23 bis 27. März 2026 in Heidelberg  

 

1. Geltungsbereich 

Diese Teilnahmebedingungen gelten für die gesamte UCAN-Veranstaltungswoche vom 23. bis 27. März 

2026, einschließlich aller angebotenen Programmpunkte (z. B. Workshops, Präkonferenz, 

Hauptkonferenz, Abendveranstaltungen), unabhängig davon, welche einzelnen Veranstaltungsteile 

gebucht werden. 
 

2. Anmeldung 
 

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das Online-Anmeldeformular auf der Website von IKPF. 

Der Anmeldeschluss wird auf der Website bekannt gegeben. Nach Anmeldeschluss eingehende 

Anmeldungen können nur nach Verfügbarkeit berücksichtigt werden. 
 

3. Teilnahmegebühren 
 

Die jeweils gültigen Teilnahmegebühren für die einzelnen Buchungsoptionen (z. B. Gesamtwoche, 

einzelne Tage oder Programmteile) sind auf der Registrierungsseite veröffentlicht und verbindlich. 

Die Teilnahmegebühr umfasst ausschließlich die dort jeweils genannten Leistungen. 

Reise-, Übernachtungs- und sonstige Unterbringungskosten sind nicht enthalten und werden nicht 

erstattet. 
 

4. Zahlungsbedingungen 
 

Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Teilnehmende eine Anmeldebestätigung mit 

Zahlungsinformationen. 

Die Anmeldung wird erst mit vollständigem Zahlungseingang verbindlich. 

 

5. Stornierung und Rückerstattung 
 

Eine Stornierung der Anmeldung sowie eine Rückerstattung bereits gezahlter Teilnahmegebühren sind 

ausgeschlossen. 



 

 

Eine Übertragung der Teilnahme auf eine Ersatzperson ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 

des Veranstalters möglich. 
 

6. Haftung 
 

Die Teilnahme an der UCAN-Konferenzwoche und am Rahmenprogramm erfolgt auf eigene Gefahr. 

Das Institut für Kommunikations- und Prüfungsforschung gGmbH (IKPF) haftet nicht für Verlust, 

Diebstahl oder Beschädigung von Eigentum sowie nicht für Personen- oder Sachschäden, soweit 

gesetzlich zulässig. 

 

7. Veranstaltungsort, Recht und Gerichtsstand 
 

Veranstaltungsort ist Heidelberg. 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Gerichtsstand ist Heidelberg. 

 

 

 


